
 

 

 

 

 





 

 

Bankverbindung: Raiffeisenbank Oberpfalz-Süd · BLZ 750 620 26 · Konto-Nr. 321 486 
IBAN: DE74 7506 2026 0000 3214 86 · BIC/SWIFT-Code: GENODEF1DST 

Amtsgericht Regensburg VR1359 

SV SARCHING e.V. 
Faschingsabteilung · Ernst Heller · 93092 Sarching · Seestraße 19 

Tel. 09403-2897 Email: fasching@sv-sarching.de 

 

 

Auflagen 
zum Sarchinger Faschingszug 

 
 

1.  Das Auswerfen von KONFETTI, STROH, HEU, FEDERN, SÄGESPÄNE, etc. wird 
     untersagt. 
2.  Das Auswerfen / Verteilen von WERBEFLYERN jeder Art wird untersagt. 
3.  Der Gebrauch von WASSERWERFERN und FEUERWERFERN ist nicht gestattet. 
4.  RUMTURNEN, -KLETTERN auf den Wägen ist verboten. 
5.  Der Ausschank von SPIRITUOSEN, inkl. Minischnäpse/Klopfer („harter Alkohol“, der  
     ab 18 Jahren erhältlich ist) wird untersagt (gilt auch für den Aufstellungsbereich). Der  
     Ausschank von Bier, Wein, Sekt usw. („weicher Alkohol“, der ab 16 Jahren erhältlich  
     ist) wird gestattet. 
6.  Die Abgabe von ALKOHOL an Jugendliche ist strengstens verboten. 
7.  Vom Anbringen PORNOGRAPHISCHER DARSTELLUNGEN an den Wägen ist  
     abzusehen. 
8.  Die LAUTSTÄRKE DER MUSIKANLAGEN auf den Wägen ist in einer vernünftigen  
     und annehmbaren Stärke zu wählen. 
9.  Es sind ZUGMASCHINEN BIS MAX. 80 PS zugelassen. KEINE TIEFLADER ODER 
     DERGLEICHEN! Oldtimer und Traktoren sind erwünscht. 
10.  Die Verwendung von OFFENEN FEUER jeglicher Art (auch PYROTECHNISCHE  
       GEGENSTÄNDE DER KLASSE 1) ist nicht gestattet. 
11.  Fahrzeuge, die die ZULÄSSIGEN ABMESSUNGEN (Breite 2,55m, Höhe, 4,00m und  
       Länge 12,00m), die zulässigen Achslasten (10,00t) und die zulässigen Gesamt- 
       massen (18,00t) überschreiten, dürfen am Faschingszug nur teilnehmen, wenn  
       durch einen Prüfingenieur die Verkehrssicherheit festgestellt wurde. Dies gilt auch,  
       wenn für das Fahrzeug keine Betriebserlaubnis vorliegt. 
12.  Der VERANTWORTLICHE LEITER hat dafür zu sorgen, dass Zugfahrzeug und 
       Anhänger mit 2 Begleitern je Achse gesichert wird. Die „ACHSBEGLEITER“ müssen  
       mindestens 18 Jahre alt und als Ordner gekennzeichnet sein. 
13.  Bei AN- und ABFAHRTEN dürfen nur 25 km/h gefahren werden. Die Fahrzeuge sind 
       entsprechend mit Geschwindigkeitsschildern nach § 58 StVZO zu kennzeichnen. 
14.  Bei An- und Abfahrten dürfen sich KEINE PERSONEN AUF DER LADEFLÄCHE  
       befinden. 
 
Die örtliche Polizei und die Feuerwehr werden ebenfalls über die Auflagen informiert und 
zur Kontrolle und Durchsetzung verpflichtet. 
 
Rückfragen an Ernst Heller unter Tel.: 09403 - 2897 


